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 Veröffentlicht am 15.11.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

VVG §11 Abs1;

VVG §4 Abs2;

Rechtssatz

Für die Behauptung der preislichen Unangemessenheit der auf einer sachverständigen Kostenschätzung beruhenden

Annahme der voraussichtlichen Kosten der Ersatzvornahme hat der Verp8ichtete den Beweis zu erbringen. Dabei

obliegt es ihm, jene gegen die Annahme der Behörde über die Höhe der Kosten sprechenden Umstände konkret

darzulegen; auf ein bloß allgemein gehaltenes Vorbringen in der Berufung braucht die Berufungsbehörde nicht

eingehen.
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